
'-' 

,f , 

,I I 
i 
! 

I 
ÖSTERREICHISCHER 

, 

/ 
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unser"ü Zeichen 

LJ/ZB/2111 

Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes über das 
Wehrdienst-Ehrenzeichen (Wehrdienst
Ehrenzeichengesetz); 
Stellungnahme 

- ����:�l!?��::.�t 
Datum: 1 6. JAN.1988 

� 
2 2. Jan. 1988 ! l' t . 

J Verleilt._::,:_==_ ::;:====F:.J 

---. "�",, 
Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 450 
Datum 

13. 1 .1988 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

mation. 

Der Präsident: 

�. � JI" -f ! 
; ,'" 
I 

Beilagen 

Der Kammeramtsdirektor: 
i It-.. _._-/ 

.----

C . "" , .. 
�/ U� 

Telegramme: ArbKamrner Wien Telex 131690 
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ÖSTEFlHElCHfSCHER AABEITERKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium fUr Landesverteidigung 

Oarnpfschiffstl-aße 2 
1030 l-Jien 

GZ 10048/20-1.14/87 
25.11.1S87 LJ/I:lag Pa/2111 

EnhJurf eines BundcslJesctzes Ubcr das 
Wehrdienst-EhrcnzcicSon (Wehrdienst
Ehn:r. 7.(,; chcngcset z ) ; 
S t E'.:.!..!..u�-9.� �.� Cl� ___ .. 

Dalum 

30.12.1987 

Dem Österrei chi sehen I\rbeitcrkamrnertag wurde der Entwurf ei nes Wehrdi enst

Ehrenzeicllengesetzes zur Stellungnahme vorgelegt. Mit diesem Gesetz sollen 

im wesentlichen bestehende Regelungen des milit�risehen Auszeichnungswesens 

neu gefaßt I/lerden. Der Ös terrei eh i sehe Arbeit erkammertag erhebt dagegen kei nQ 

grundsätzlichen Einwendungen. 

Allerdings ist die Frage auf z uwerfen, wieweit auf Grund des Gleichheitsgrund

satzes eine vergleichbare legis t i sche Maßnahme nieht auch fUr das Auszeich

nun�swescn im Bereich der Zivildienstleistung geboten ist. 

Kritisch bemerkt der Österreichische Arbeiterkam�ertag jedoch, daß mit dem 

Entwurf die Zielsctzung� eine ökonomische Vereinfachung des Auszeichnungswesens 

herbei zufUhren, nicht nur nicht erreicht wird, sondern daß damit sogar Mehr� 

kosten verursacht werden. Angrsichts der hudgettren Sparmaßnahmen des Bundes 

und der damit verbundenen LeistungskUrzungen, die we i te Teile der Bevölkerung 

brtreff(n� ergeben sich gegen die=e Mehrausgaben Bedenken. Der Entwurf sollte 

l' . :, .' .>' ," , r 'I: �'1 1 ( ','> \: �"1:! '1,; 

. / . 
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daher dahingehend Uberarbeitet werden, daß eine echte verwaltungsökono

mische Lösung mit dem Ziel einer Kostenreduktion erreicht wird. 

Der Präsident: 

OIalt 2 
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